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Im Zusammenhang mit der Überplanung des Bereichs östlich der Richard Strauss-Straße 
wurde durch eine Untersuchung bereits ermittelt, ob im Planungsumgriff europarechtlich 
relevante, geschützte Tier- und Pflanzenarten vorkommen (Büro 

, Faunistische Kartierungen 2018 Fledermäuse und Vögel, Stand: 03.12.2018, ge-
ringfügige Änderungen 09.03.2020). Zusammen mit der Untersuchung erfolgten auch Be-
standsaufnahmen (u.a. Hörweite Brutvogelkartierung) in einer Arrondierung von etwa 70 
m nördlich, östlich und südlich [= UG i.w.S. insgesamt 2 ha + 4,4 ha = 6,4 ha], um ggf. 
Fernwirkungen des Planvorhabens bewerten zu können. Auf der Westseite war eine der-
artige Erweiterung des Kartiergebiets entbehrlich, da dort die Richard Strauss-Straße 
eine deutliche Barriere bildet. 

Der größte Teil des Planungsgebiets wurde zum Zeitpunkt der Erhebungen von einem 
rechteckigen, bebauten Plateau über einer Tiefgarage eingenommen. Die sechs mitei-
nander verbundenen Baukörper gliederten den Freiraum in ein System aus Höfen und 
Plätzen mit einem einheitlichen Pflasterbelag. Im geringen Maße waren vereinzelt Hoch-
beete mit Bodendeckern, Solitärsträuchern und Kleinbäumen vorhanden. Das Planungs-
gebiet war bereits im Bestand 2018 zu ca. 90% versiegelt (vgl. folgende Abb.2).  

Rasenflächen mit einzelnen, freistehenden Bäumen (vorwiegend Ahornarten und Hain-
buchen) befinden sich auf dem Planungsgebiet im Wesentlichen im Westen entlang der 
Richard Strauss-Straße und in geringem Umfang im Südosten am Schreberweg. Die vor-
handenen Bäume werden grundsätzlich als erhaltenswert, vor allem aber auf Grund ihres 
geringen Alters bis auf fünf Bäume im Westen und die Bäume im Südosten als ersetzbar 
bewertet.  

Die ortsbildprägenden dichten Gehölzbestände aus Eschen, Birken und Ahorn im Süden 
entlang der Kleingartenanlage und aus Erlen, Weiden und Eichen mit dichtem Unter-
wuchs im Osten entlang des Denninger Angers befinden sich außerhalb des Planungs-
gebiets.  

Abbildung 2: Zustand der Fläche nach Satellitenluftbild (Quelle BayernAtlas, 2020) 
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Auf dem Areal ist ein Neubau der Zentrale der  geplant. 
Hierzu wird das gesamte Grundstück neugestaltet. Nach aktuellem Stand sollen drei Bau-
körper, zwei davon in Hochhausbauweise bis zu 60 m und 100 m entstehen. Dazwischen 
sind hochwertige Freiflächen vorgesehen. Ein begrünter Dachgarten soll ebenfalls ange-
legt werden. Die Bestandsgebäude wurden bereits abgerissen, das Areal ist momentan 
eine Baustelle. 

1.3 Prüfungsinhalt 

Durch das Vorhaben können nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten 
betroffen sein. Das vorliegende Gutachten mit naturschutzfachlichen Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) soll der Naturschutzbehörde als Grundlage 
zur Prüfung des besonderen Artenschutzrechts nach §§ 44 und 45 BNatSchG dienen.  

In der vorliegenden Unterlage werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben er-

füllt werden können, ermittelt und dargestellt.   

(Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der "Verantwortungsar-

ten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erst mit Erlass einer neuen Bundesarten-

schutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer 

Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit 

nicht bekannt) 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 

gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen werden herangezogen: 

 , Stand: 03.12.2018, ge-

ringfügige Änderungen 09.03.2020,  

 Daten der amtlichen Artenschutzkartierung Bayern (ASK) in digitaler Fassung 

(BAYLFU)  

 Informationen aus dem Fachinformationssystem für Naturschutz und Landschafts-

pflege (FIN-Web) (BAYLFU)  

 Arteninformationen (Online-Abfrage) zu saP-relevanten Arten des Bayer. Landesamt 

für Umwelt (LfU) für das Stadtgebiet München TK-Blatt 7835, Quelle: 

http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm, Stand 02.03.2021 

 Arten- und Biotopschutzprogramm für die Stadt München (ABSP, LfU 2004) 

 Abschichtungsliste der Stadt München mit Stand März 2019 
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3 Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen des artenschutzrechtlichen Fachbei-
trags stützen sich grundsätzlich auf die Arbeitshilfe pezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung  Prüfablauf  des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU 2020)1 sowie den mit 
dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

cher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 
 20. August 2018 (Aktenzeichen: G7-4021.1-2-3).  

Das systematische Vorgehen gliedert sich in 5 Prüfschritte (Relevanzprüfung, Bestand-
serfassung am Eingriffsort, Prüfung der Verbotstatbestände, Prüfung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), Ausnahmeprüfung. Die Arbeitshilfe "Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung  Prüfablauf" beschreibt diese Prüfschritte im Detail. 

Für das Stadtgebiet der Landeshauptstadt München wird die 2021 vom LfU für Bayern 
aktualisierte Abschichtungsliste relevanter Arten (Arteninformationen zu saP-relevanten 
Arten  online-Abfrage2) -Abschichtungsliste mit Stand März 
2019 ergänzt. Darin enthaltene, stadtbedeutsame Arten werden als relevante Arten be-
handelt. Für Vogelarten, die in der Muster-Abschichtungsliste zum Schreiben der Obers-
ten Baubehörde als Allerweltsarten gekennzeichnet sind,  -Abschich-
tungsliste jedoch als relevante Arten eingestuft werden, wurde in der Abschichtungsta-
belle im Anhang die Kennzeichnung  

Für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) werden nach Maßgabe von § 44 
Abs. 5 BNatSchG ausschließlich in diesem Kontext relevante Arten betrachtet (saP-rele-
vante Arten). Im Rahmen einer Relevanzprüfung wird geprüft, welche in Bayern grund-
sätzlich vorkommenden saP-relevanten Arten vom konkreten Vorhaben betroffen sein 
können. In vielen Fällen kann bei der Relevanzprüfung bereits ein Großteil der saP-rele-
vanten Arten ausgeschieden werden.  

dann Bestandserfassungen nach methodischen Standards am Eingriffsort (siehe Kapitel 
1.2) sowie die Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich. 

Weitere ausschließlich nach nationalem Recht (Bundesartenschutzverordnung - BArt-
SchV) besonders bzw. streng geschützte Arten sind nicht Gegenstand der saP (§ 44 Abs. 
5 Satz 5 BNatSchG). Sie werden jedoch wie die sonstigen nicht in der saP betrachteten 
Arten im Rahmen der Eingriffsregelung bei der Genehmigung des Vorhabens berücksich-
tigt. Für diese Arten gelten bei zulässigen Eingriffen nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht. Hierdurch sollen solche Beeinträch-
tigungen von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt werden, die sich als un-
ausweichliche Konsequenz rechtmäßigen Verhaltens ergeben. Die Privilegierung von 
Eingriffen und Vorhaben bei nach nationalem Recht geschützten Arten findet dort ihre 
Grenze, wo Beeinträchtigungen ohne Weiteres vermieden werden können, ohne die 
Durchführung des Eingriffs oder Vorhabens als solches zu behindern.  

 
1

2
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4 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden Wirkfaktoren aufgeführt, die Beeinträchtigungen und Störungen von 
streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende baubedingte Wirkungen verbunden: 

 Temporäre Flächeninanspruchnahme durch den Baubetrieb (z.B. Baustelleneinrich-

tungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen) 

 Störungen durch visuelle Reize (Fahrzeugbewegungen, Lichtreize), Lärm, Erschütter-

ung, Staub- oder Schadstoffemissionen während des Baubetriebs 

 Verletzung oder Tötung von Tierindividuen (gesteigertes Mortalitätsrisiko durch Fahr-

zeugkollision) durch den Baubetrieb. Das Kollisionsrisiko für die vorkommenden saP-

relevanten Tierarten erhöht sich durch den Baubetrieb jedoch nicht wesentlich. 

4.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende anlagenbedingte Wirkungen verbunden: 

 Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten durch Ge-

bäudeabriss und Entfernung von Grünstrukturen und Gehölzen 

 Verlust von (Teil-)Habitaten oder (Teil-)Lebensräumen (v.a. Nahrungshabitaten) von 

geschützten Tieren  

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende betriebsbedingte Wirkungen verbunden:  

 Die Vorbelastung durch künstliche Lichtquellen (Straßenbeleuchtung, Beleuchtung 

der umliegenden Wohnbebauung und Gewerbeflächen) sowie durch Lärmemissionen 

wird im Vergleich zum Vorzustand nicht wesentlich zunehmen, so dass keine erhebli-

che Steigerung optischer und akustischer Störungen zu erwarten ist. Damit kommt 

es zu keinem betriebsbedingten Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- 

und/oder Ruhestätten. 

 Gegenüber der vorherigen Nutzung wird sich die Kollisionsgefahr durch die weitge-

hende Verglasung der Neubauten möglicherweise erhöhen (Kollisionsrisiko) 

4.4 Reichweite projektbezogener Wirkungen 

Nicht alle Arten/Artengruppen, die im Untersuchungsraum zu vermuten sind, sind pro-
jektbezogenen Wirkungen ausgesetzt, da ihre Vorkommen/Lebensräume/Wuchsorte: 

 außerhalb von Bereichen vorübergehender oder dauerhafter Inanspruchnahme lie-

gen 
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 außerhalb der artspezifischen Wirkräume von bau- und betriebsbedingten Emissio-

nen und Störwirkungen liegen 

 eine Zerschneidung oder Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen auszuschlie-

ßen ist 

Dies gilt insbesondere für Arten, die nur in den Randbereichen des Untersuchungsraums 
nachgewiesen sind und/oder schwerpunktmäßig in Habitaten vorkommen, die im nähe-
ren Vorhabenbereich nicht zu finden sind. 

5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

5.1 Verbotstatbestände 

Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zuläs-
sige Eingriffe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorha-
ben im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 
BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach 
Anhang IV der FFH-RL und Europäische Vogelarten folgende Verbote:  

5.1.1 Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter) 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten 
wild lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tö-
tung von wild lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung 
oder Zerstörung von Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungs-
formen. 

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

5.1.2 Störungsverbot (s. Nr. 2.3. der Formblätter) 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

5.1.3 Tötungs- und Verletzungsverbot (für mittelbare betriebsbedingte 

Auswirkungen, z.B. Kollisionsrisiko) (s. Nr. 2.2 der Formblätter) 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff 
oder das Vorhaben betroffenen Arten 

Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt.  
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5.2 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach 
den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten durch den neu ent-
stehenden Gebäudekomplex zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

V 1 Baufeldfreimachung, Abrissarbeiten im Winter 

Um eine Schädigung von Gelegen oder Nestlingen von Vogelarten zu vermeiden wird 
festgesetzt, dass die notwendigen Beseitigungen von Bäumen, sonstigen Gehölzen und 
Ruderalstandorte (Altgrasstreifen, Krautsäume) nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vö-
gel, im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. Zu diesem Zeit-
punkt haben i.d.R. alle planungsrelevanten Brutvogelarten die Brutphase abgeschlossen 
und Standvögel sind in der Lage, auf geeignete Flächen in der Umgebung auszuweichen. 
Dies gilt gleichermaßen für den Rückbau von Gebäuden, die von Fledermäusen eventuell 
als Tagesquartier genutzt werden können (Spalten). Der Rückbau wird daher nur außer-
halb der Brut- und Wochenstubenzeit der Vogel- und Fledermausarten durchgeführt. 
Durch die Baufeldberäumung im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar werden 
baubedingte Verletzungen oder Tötungen verhindert.  

V 2  Reduktion des Kollisionsrisikos für Vögel 

Um Kollisionen mit durchsichtigen und spiegelnden Flächen deutlich zu minimieren, müs-
sen großflächige Glasscheiben für Vögel sichtbar gemacht werden.  

Mögliche Windschutzelemente v.a. auf der Dachterrasse wie auch verglaste Durch- oder 
Übergänge, die eine Durchsicht auf dahinterliegende Freiräume ermöglichen, sind mit 
geeigneten Markierungsraster zu versehen. Wirksame Maßnahmen sind gemäß der Un-
teren Naturschutzbehörde München im Leitfaden von SCHMID ET AL. (2012)  Vogel-
freundliches Bauen mit Glas und Licht; Schweizerische Vogelwarte Sempach auf den 
Seiten 18 bis 19 unter der Kategorie A (Nr. 1  12) beschrieben.  

Ebenso sollte bei den großen Fensterfronten das Anprallrisiko durch Reflexion mittels 
wirksamer Vermeidungsmaßnahmen (z.B. analog zu oben) deutlich reduziert werden. Die 
Untere Naturschutzbehörde rät, dies frühzeitig zu berücksichtigen und ggf. Experten her-
anzuziehen. Auf sonnenexponierter Front wäre seitens der UNB ein außenanliegender 
Sonnenschutz (Rollo, Jalousien, Brise Soleil etc.) eine zusätzliche Option. 

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 

BNatSchG) 

CEF-Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Privilegierung zulässiger Eingriffe 
nach § 44 Abs. 5 BNatSchG und sind nur bei den im Gesetz genannten privilegierten 
Vorhaben vorgesehen. Die Prüfung des besonderen Artenschutzrechts beschränkt sich 
bei Vorliegen eines zulässigen Eingriffs auf die saP-relevanten Arten.  

Die an dieser Stelle durch den Gesetzgeber vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen dienen der Sicherstellung der ökologischen Funktion einer durch ein Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhes
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Durch sie kann der Eintritt des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands - § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG - verhindert werden. 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-
nahmen, i. S. § 44 Abs. 5 BNatSchG) werden somit durchgeführt, um Beeinträchtigungen 
lokaler Populationen saP-relevanter Arten zu vermeiden.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Auswir-
kungen sind für das vorliegende Vorhaben nicht notwendig. 

5.4 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-

Maßnahmen) 

FCS-Maßnahmen (favourable conservation status) sind im Zusammenhang mit der Er-
teilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme einzuordnen. Hier ist also der Eintritt des 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands Voraussetzung. FCS-Maßnahmen sind damit 
auch nicht auf die in § 44 Abs. 5 BNatSchG genannten privilegierten Vorhaben be-
schränkt, sondern können in allen Fällen relevant werden, in denen der artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestand erfüllt ist.  

Eine Ausnahme darf nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nur zugelassen werden, wenn keine 
zumutbaren Alternativen gegeben sind. Gleichzeitig darf sich der Erhaltungszustand der 
Populationen einer Art nicht verschlechtern. Dazu ist nicht das unmittelbar lokale Vor-
kommen der Art maßgeblich, sondern eine gebietsbezogene Gesamtbetrachtung anzu-
stellen. Die weiteren (Teil-) Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
sind mit zu betrachten.  

Nicht jeder Verlust eines lokalen Vorkommens einer Art ist mit einer Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Art gleichzusetzen. Dass ein-
zelne Exemplare oder Siedlungsräume im Zuge der Verwirklichung eines Vorhabens ver-
nichtet werden oder verloren gehen, schließt nicht aus, dass die Populationen als solche 
in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als le-
bensfähiges Element erhalten bleiben.  

Um die Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen zu verhindern, kön-
nen FCS-Maßnahmen festgesetzt werden. 

FCS-Maßnahmen (engl. favorable conservation status) zur Sicherung eines günstigen 
Erhaltungszustandes sind im Rahmen dieses Vorhabens nicht erforderlich. 
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6 Prüfung der Verbotstatbestände 

6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die Abschichtung relevanter Arten ist den Tabellen in Kap. 9.1 im Anhang zu entnehmen. 

In den Artenbögen der zu behandelnden relevanten Arten wird im Kopf jedes Bogens 
jeweils der Erhaltungszustand (EHZ) der einzelnen Arten jeweils auf Ebene 
der kontinentalen Biogeographischen Region(KBR) angegeben. 

6.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Übersicht über das Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten in 

gebiet in die Verbreitungsgebiete von zwei Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-RL. 
Dies sind die Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris, RLB 2, RLD 2, EHZ KBR ungüns-
tig/unzureichend) und der Kriechende Sellerie (Apium repens, RLB 2, RLD 2, EHZ KBR 
ungünstig/unzureichend). 

Eine Geländebegehung am 01.02.2018 durch das Büro für Ökologische Gutachten ergab, 
dass keine Wuchsorte von Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie existierten.  

Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG konnten somit für 
Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-RL ausgeschlossen werden. 

6.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

6.1.2.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Übersicht über das Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine Bestandserfassung zur Artengruppe der Säu-
getiere (ohne Fledermäuse) in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung 
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet des Bibers (RLD V, 
EZK KBR günstig) und der Haselmaus (RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Im Untersuchungsgebiet wurden anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das  geeignete Habitatstrukturen ausgeschlossen, die 
den Lebensraumansprüchen des Bibers sowie der Haselmaus entsprechen.  

Für Säugetiere (ohne Fledermäuse) konnte eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädi-
gungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen wer-
den. 
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6.1.2.3 Reptilien 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Kriechtiere vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in die Verbreitungsgebiete von drei Reptilien-
arten des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies sind die Zauneidechse (RLB 3, RLD V, EZK KBR 
ungünstig/unzureichend), die Schlingnatter (RLB 2, RLD 3, EZK KBR ungünstig/unzu-
reichend) und die Mauereidechse3 (RLB 1, RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Im Untersuchungsgebiet wurde anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das  kein passender Lebensraum erfasst, der für das 
Vorkommen von Reptilien entscheidend ist.  

Die Gruppe der Reptilien wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

6.1.2.4 Amphibien 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Amphibien in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung  Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in die Verbreitungsgebiete von vier Amphibien-
arten des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies sind die Gelbbauchunke (RLB 2, RLD 2, EZK KBR 
ungünstig/schlecht), der Kammmolch (RLB 2, RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend), 
die Wechselkröte (RLB 1, RLD 3, EZK KBR ungünstig/schlecht) und der Laubfrosch (RLB 
2, RLD 3, EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Im Untersuchungsgebiet wurde anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das eine geeignete Habitatausstattung ausgeschlossen, 
die als Lebensraum der genannten Amphibienarten dienen könnte.  

Die Gruppe der Amphibien wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

 
3 Für die Mauereidechse ist zu beachten, dass bzgl. autochthoner Vorkommen der Mauereidechse nur 

zwei Populationen im Inntal zwischen Kiefersfelden und Oberaudorf bekannt sind, alle übrigen bisher 
bekannten Vorkommen werden gemäß den Arteninformationen (Online-Abfrage) zu saP-relevanten Ar-
ten des Bayer. Landesamt für Umwelt (LfU) als allochthon eingestuft und sind damit nicht artenschutz-
rechtlich zu behandeln. 
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6.1.2.5 Fische 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das Verbreitungsgebiet der einzigen 
aktuell in Bayern vorkommenden Fischart des Donau-Kaulbarschs (Gymnocephalus ba-
loni) des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Die Gruppe der Fische wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine Arten 
direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit hinsicht-
lich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für 
Fischarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

6.1.2.6 Libellen 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Libellen in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und 
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet der Grünen Fluss-
jungfer (Ophiogomphus cecilia, RLB V, RLD -, EZK KBR günstig), einer Libellenart des 
Anhangs IV a) FFH-RL. 

Im Untersuchungsgebiet wurden anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das  keine geeigneten Habitate vorgefunden, die den 
Lebensraumansprüchen der Grünen Flussjungfer entsprechen.  

Die Gruppe der Libellen wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

6.1.2.7 Käfer 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Käfer in Form einer Kartierung vor.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer seltenen Kä-
ferart des Anhangs IV a) FFH-RL, des Eremiten (Osomoderma eremita, RLB 2, RLD 2, 
EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Im Untersuchungsgebiet konnte anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das  eine geeignete Habitatausstattung ausgeschlossen 
werden, die als Lebensraum des Eremiten dienen könnte.  
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Die Gruppe der Käfer wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

6.1.2.8 Tag- und Nachtfalter 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Tag- und Nachtfalter in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer Tagfalterart 
des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (RLB V, 
RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend). Zudem fällt das Untersuchungsgebiet in das 
Verbreitungsgebiet einer für München bedeutsamen Nachtfalterart. Dies ist der Nacht-
kerzenschwärmer (RLB V, RLD -, EZK KBR nicht bekannt). 

Im Untersuchungsgebiet wurden anhand einer Geländebegehung am 01.02.2018 durch 
das  keine Habitatstrukturen vorgefunden, die als Lebensraum für den Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling und für den Nachtkerzenschwärmer geeignet wären. 

Die Gruppe der Tag- und Nachtfalter wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da 
keine Tag- und Nachtfalterarten des Anhangs IV a) FFH-RL direkt oder indirekt beein-
trächtigt werden konnten. Somit war eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, 
Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Tag- und Nachtfalterarten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

6.1.2.9 Weichtiere 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Weichtiere in Form einer Kartierung vor.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
 Relevanzab-

schichtung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das Verbreitungsgebiet seltener Weich-
tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Die Gruppe der Weichtiere wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da 
keine Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden konnten. Somit war eine Betroffen-
heit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 
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6.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Übersicht über Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Für das Untersuchungsgebiet liegt eine Bestandserfassung zur Artengruppe der Vögel 
aus dem Jahr 2018 vor. Die Kartiermethoden wie auch detaillierte Kartierergebnisse wer-
den im Faunistischen Kartierbericht des  vom 09.03.2020 dargestellt.  

Insgesamt wurden 16 Vogelarten dokumentiert. In der Brutvogelfauna i.w.S. des Unter-
suchungsgebietes dominieren Arten der Laubwälder und Gebüsche. Der Großteil der Ar-
ten und Reviere wurden im Süden in der Kleingartenanlage und im Osten im Denninger 
Anger erfasst. Als besonders häufig erwiesen sich die Kohlmeise (n=6); von Amsel, Blau-
meise und Zilpzalp konnten drei Reviere festgestellt werden. Die zweite Gruppe umfasst 
Vögel halboffener Landschaften, mit drei Arten in vier Revieren; auch diese drei Arten, 
die vielfach bzw. überwiegend in offenen Biotopen Nahrung suchen, sind bezüglich ihrer 
Nestanlage an Bäume gebunden. Zuletzt ist noch der Hausrotschwanz (ein Revier) an-
zuführen, welcher als typische synanthrope Art ("Felsbrüter") auch an Gebäuden brütet. 

Im engeren Untersuchungsgebiet des Vorhabens wurden nur wenige Arten (v.a. Stieglitz, 
Amsel) bei der Nahrungssuche beobachtet. Der Hausrotschwanz hatte als einziger Vogel 
ein Revier innerhalb der Eingriffsfläche. Bei dieser Art handelt es sich (sowohl bayernweit 
als auch im Münchner Stadtgebiet) um eine Allerweltsart, d.h. es sind keine relevanten 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten. Das Brutpaar hat auf angrenzen-
den Gebäuden ebenso wie an den zukünftig neu errichteten Gebäuden die Möglichkeit 
ein neues Revier zu besetzen.  

Im erweiterten Umgriff wurden die im Münchener Stadtgebiet bedeutsamen Vögel Sumpf-
meise und Zaunkönig, der Stieglitz (Vorwarnliste Bayern) sowie der bayernweit gefähr-
dete Gartenrotschwanz erfasst. Außerhalb des Untersuchungsgebiets trat auch der in 
Bayern bedeutsame Grünspecht (nicht gefährdet) auf. Einmal wurde ein singendes 
Männchen des Gartenrotschwanzes in der angrenzenden Kleingartenanlage verhört . Die 
Art brütet vermutlich auch in diesem Bereich, jedoch mit Revierzentrum außerhalb des 
aktuell untersuchten Umgriffs. Dagegen überschneiden sich zwei Stieglitz-Reviere mit 
dem Vorhabengebiet. Die Revierzentren lagen jedoch außerhalb des Eingriffsbereichs, 
eines südwestlich in unmittelbarer Nähe zur Richard Strauss-Straße, das andere in der 
östlich gelegenen Parkanlage Denninger Anger. Der Stieglitz wurde auch bei der Nah-
rungssuche innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Zudem wurde 
am Rande des engeren Untersuchungsgebietes im Osten ein Brutrevier der Sumpfmeise 
und im Süden ein Brutrevier des Zaunkönigs erfasst.  

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden und gegenüber dem Vorhaben emp-
findlichen Vogelarten können, nach Abschichtung von Allerweltsarten und nicht wirkungs-
empfindlichen Nahrungsgästen, die in der nachfolgenden Tabelle gelisteten Brutvogelar-
ten direkt oder indirekt beeinträchtigt und somit Verbotstatbestände nicht vollständig aus-
geschlossen werden. In der Abschichtung überprüft wurden alle artenschutzrechtlich re-
levanten Brutvogelarten, die in der Internetarbeitshilfe des LfU für das Stadtgebiet Mün-
chen gelistet werden. Die LfU-

(Relevanzabschichtung) ergänzt. 
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Gehölzbrüter Formblatt 2.3). Analog zu den Allerweltsarten gelten die in Kap. 5.2 be-
schriebenen Vermeidungsmaßnahmen. 

Unter Berücksichtigung der unter Kap. 5.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 
kann für die Gruppe der Vögel eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Stö-
rungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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7 Gutachterliches Fazit 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde untersucht, ob durch den Ab-
riss des ehemaligen Siemens-Areal an der Richard-Strauss-Straße 76 und die Errichtung 
einer neuen Zentrale im Stadtbezirk Bogen-
hausen in der Landeshauptstadt München Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt werden können. 

Im Zuge einer Kartierung durch das  wurden fünf Fleder-
mausarten des Anhangs IV a) FFH-RL und eine Vogelart nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie sowie zwei im Münchener Stadtgebiet bedeutsame Vogelarten im Untersu-
chungsgebiet identifiziert, für die eine projektbezogene Wirkungsempfindlichkeit vorliegt. 

Für diese Arten wurde eine projektspezifische Wirkungsanalyse bezüglich der Verbots-
tatbestände hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots des § 44 
Abs. 1 BNatSchG durchgeführt.  

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.2 
beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung einschlägige Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt werden. Die festgelegten Vermeidungsmaßnahmen beste-
hen im Wesentlichen aus der Baufeldfreimachung bzw. den Abrissarbeiten im Winter so-
wie einer Reduktion des Kollisionsrisikos für Vögel. 

Für die übrigen Artengruppen sind nach der vorliegenden Beurteilung die Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht einschlägig. 
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9 Anhang 

9.1 Abschichtungstabellen 

 

 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 
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RLB: Rote Liste Bayern:  

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  
  

sg:    




















